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 Veröffentlicht am 19.01.1989

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs1;

Rechtssatz

Dass der genannte Ausländer noch keine entsprechenden Dienstverhältnisse in Ö nachweisen kann, auf Grund derer

er Anspruch auf Leistungen aus dem AlVG hat, ist für sich allein für die Nichterteilung einer Beschäftigungsbewilligung

nach dem AuslBG nicht ausschlaggebend (Hinweis auf E 26.5.1988, 88/09/0015).
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